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An alle Vereinsvorsitzenden 
An alle Jugendwarte 
der Sektion Bowling 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Einladung 
 

 
 

Der Jugendvorstand der Sektion Bowling im HKBV lädt alle Vereinsvertreter, Junioren und Jugendli-
che der hessischen Bowlingvereine zum ordentlichen Jugendtag ein und bittet um zahlreiche Teil-
nahme. 
 
 

Datum:  Samstag, 09.12.2023, um 11:00 Uhr 
 
Ort:  Clubraum Bowling World Frankfurt-Eschersheim, 

Berkersheimer Weg 104, 60433 Frankfurt am Main (Tel. 069 / 52 22 07) 
 

 
Tagesordnung: 
 

TOP 1 Begrüßung 
TOP 2 Feststellung der 

 a) fristgemäßen Einladung 
 b) Stimmberechtigung 

TOP 3 Berichte 
 a) Sektionsjugendwart/in 

 b) Landestrainer/in 
 c) Jugendsprecher/in 
TOP 4 Aussprache zu den Berichten 
TOP 5 Entlastung des Jugendvorstandes 
TOP 6 Wahl 

 a) Wahlvorstands 
 b) Schriftführer für die Protokollierung der Neuwahl 
  

Sektionsjugendwartin Bowling 

Gabriele Brandes 
Völklinger Weg 23 
60529 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 / 39 81 15 
Email: gabibrandes@gmx.de 
 
Bankverbindung der Sektion: 
Sparkasse Dieburg 
BIC HELADEF1DIE 
IBAN DE28 5085 2651 0136 0071 84 
 
Steuernummer 452 500 7541-K29 

 
Datum: 11. November 2023 
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TOP 7 Neuwahl 

 a) Sektionsjugendwart/in 
 b) stellvertretender Sektionsjugendwart (Sektionsmädelwart/in) 
 c) Jugendsprecher 
TOP 8 Anträge 
TOP 9 Verschiedenes 

 
 
Die Vereinsvertreter haben je ein Stimmrecht pro angefangene 25 Mitglieder lt. Bestandserhebung 
vom 01.01.2023. Für den Fall, dass der Vereinsvertreter einen Delegierten entsendet, so wird eine 
Vollmacht für die Stimmabgabe benötigt. Die Vollmacht muss dem Jugendvorstand vorliegen bzw. 
am Jugendtag abgegeben werden. Wer keine Vollmacht vorlegen kann, hat kein Stimmrecht. 
 
Die Mitglieder des Sektionsjugendvorstandes erhalten jeweils eine nicht übertragbare Stimme. 
 
Anträge können bis zum 02.12.2023 an die Jugendwartin gestellt werden. Später eingehende An-
träge können nur als Dringlichkeitsanträge behandelt werden. 
 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
Gabriele Brandes 


